
Seite 1 von 1

◦

◦

◦

Umweltbundesamt - Fachgebiet IV 2.6 
Wassergefährdende Stoffe

Wir beantworten Ihre Fragen zur Selbsteinstufung von Stoffen in 
Wassergefährdungsklassen in der Regel schriftlich. Bitte nutzen Sie das Postfach 
wgk@uba.de . In Ausnahmefällen kontaktieren Sie bitte die Fachgebietsleitung.
 

Unsere Dienstleistungen

Wassergefährdende chemische Stoffe selbstständig einstufen

Wenn Sie beziehungsweise Ihr Unternehmen eine Anlage betreiben, in der mit 
wassergefährdenden chemischen Stoffen umgegangen wird, müssen Sie die verwendeten 
Stoffe selbstständig in eine Wassergefährdungsklasse (WGK) einstufen und dem 
Umweltbundesamt mitteilen.

Lebenslage(n):

Weiter lesen

Nicht das Passende gefunden? Im gesamten Serviceportal suchen
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+49 340 2103-0

+49 340 21044270

Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau

Website

WGK@uba.de
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